Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch an 

die Partei unmittelbar zulässig sind (z.B. § 8 VwZG, § 16 FGG), 

bitte ich diese nur an meine Bevollmächtigten zu bewirken.

V O L L M A C H T 

Den Rechtsanwälten 

Bärbel  MAGERS, Ulrich SPIEß, Thomas WILDANGER, 

Franz GEUS und Dr. Ralf ROßKOPF

Manggasse 18 a, 97421 Schweinfurt 

wird in Sachen 




wegen




sowohl Prozeßvollmacht nach §§ 81 ff. ZPO, 374 StPO, 67 VwGO und 73 SGG als auch Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung erteilt. Die Vollmacht erstreckt sich auf folgende Befugnisse:


Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsachen in allen Instan​zen, auch für den Fall der Abwesenheit sowie auch als Nebenkläger; Vertretung gem. § 411 II StPO mit der ausdrücklichen Ermächtigung nach § 233 StPO. 


Vertretung in sämtlichen Strafvollzugsangelegenheiten


Stellung und Rücknahme von Strafanträgen sowie Erteilung der Zustimmung gemäß §§ 153, 153a StPO


Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen


Vertretung in Unfallsachen, insbes. Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Schädiger, Fahrzeughalter, den jeweiligen Haftpflicht- und Vollkaskoversicherer und die damit zusammenhängenden Regulierungsverhandlungen sowie die Möglichkeit deswegen Akteneinsicht zu nehmen 


Empfangnahme und Freigabe von Geldern, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbes. des Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen


Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere


Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme von Widerklagen - auch in Ehesachen


Beseitigung des Rechts​strei​tes durch Vergleich, Verzicht auf Anerkenntnis


Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 78 ZPO sowie Abschluß von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen und Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften


Vertretung in Nachlaßsachen


Vertretung vor den Verwaltungs- und Sozialgerichten sowie in deren Vorverfahren


Vertretung vor den Arbeitsgerichten (Individualarbeitsrecht und Beschlußverfahren) sowie in Einigungsstellenverfahren


Vertretung in Konkurs- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners und in Folgeprozessen sowie als Nebenintervenient


Alle Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfah​ren, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung sowie im Hinterlegungsverfahren


Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen, insbes. von Kündigungen, Geltendmachung von Ansprüchen und Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte, insbes. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen

Schwein​furt, den ..........................................

.........................................................


Unterschrift

